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Beginn: 10:04 Uhr 

Präsidentin Carina Gödecke: Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer 
heutigen, 116. Sitzung des Landtags Nordrhein-
Westfalen. Mein Gruß gilt auch unseren Zuschaue-
rinnen und Zuschauern auf der Besuchertribüne so-
wie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Me-
dien.  

Für die heutige Sitzung haben sich 18 Abgeordnete 
entschuldigt; ihre Namen werden in das Protokoll 
aufgenommen. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich unter Be-
zugnahme auf die Plenarsitzung am Mittwoch darauf 
hinweisen, dass der Gesetzentwurf der Landesregie-
rung „Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen 
Krankheiten“ Drucksache 16/12068 nach der ersten 
Lesung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales überwiesen wurde. Inzwischen schla-
gen einvernehmlich alle fünf im Landtag vertretenen 
Fraktionen vor, den Gesetzentwurf auch an den 
Rechtsausschuss zur Mitberatung zu überweisen, 
also eine weitere Überweisung vorzunehmen. 

Auch wenn es die Verständigung der Fraktionen un-
tereinander gegeben hat, möchte ich gerne aus mehr 
als nur formalen Gründen darum bitten, das noch mal 
über eine Abstimmung deutlich zu machen. Deshalb: 
Wer gegen diese zusätzliche Überweisung ist, der 
möge sich jetzt melden. – Niemand. Möchte sich je-
mand enthalten? – Das ist auch nicht der Fall. Damit 
ist der Rechtsausschuss in die Mitberatung eingetre-
ten, und wir haben den entsprechenden Gesetzent-
wurf auch an den Rechtsausschuss überwiesen. 

Damit treten wir in die Beratung der heutigen Tages-
ordnung ein. 

Ich rufe auf: 

1 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das 
Land Nordrhein-Westfalen und wahlrechtli-
cher Vorschriften  
(Kommunalvertretungsstärkungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 16/9795 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Hauptausschusses 
Drucksache 16/12134 

dritte Lesung 

Ich eröffne die Aussprache, und als erster Redner hat 
für die SPD-Fraktion Herr Kollege Körfges das Wort. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich nehme Bezug auf die 
Debatten, die wir in den Fachausschüssen und 
mehrfach im Plenum – gestern in zweiter Lesung – 
geführt haben. Ich will mit einer Feststellung begin-
nen, die offensichtlich noch kein Allgemeingut ist: 
Sperrklauseln, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind 
verfassungsrechtlich gesicherte Instrumente, die bei 
Verhältniswahlen einer Zersplitterung von Parlamen-
ten vorbeugen sollen. Das ist eine verfassungsrecht-
lich gesicherte Erkenntnis, die Bestandteil des Ver-
fassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland ist.  

Wir haben insoweit überprüft, ob die besonderen An-
forderungen an eine solche Sperrklausel, bezogen 
auf den Grundsatz der Gleichheit der Wahl, mit un-
serem Vorschlag vereinbar sind. Ich darf Ihnen sa-
gen, nicht nur ich, sondern die SPD-Fraktion insge-
samt sieht sich durch die Ergebnisse des Gesetzge-
bungsverfahrens darin bestärkt, dass die Festschrei-
bung einer kommunalen Sperrklausel in der Landes-
verfassung sachlich richtig, notwendig, aber vor allen 
Dingen auch verfassungskonform ist. 

Ich will noch mal zusammenfassend darauf hinwei-
sen, dass seit der Abschaffung der Sperrklausel im 
Jahr 1999 die Arbeit in unseren Kommunalparlamen-
ten sich intensiv geändert hat und durch eine zuneh-
mende Zersplitterung negativ beeinflusst worden ist. 
Insoweit, liebe Kolleginnen und Kollegen, will ich ein-
deutig darauf hinweisen, dass Kommunalparlamente 
und die Gemeindeordnung im Land Nordrhein-West-
falen eben gerade nicht mit den Zuständen und Ver-
hältnissen in anderen Bundesländern zu vergleichen 
sind.  

Wir haben – darauf will ich auch noch einmal auf-
merksam machen – uns wissenschaftlich von Beginn 
an dem Diskurs gestellt und ergebnisoffen Gutachten 
in Auftrag gegeben. Insbesondere unter dem Aspekt 
der Ehrenamtlichkeit der wichtigen und schwierigen 
Arbeit in unseren Kommunalparlamenten ist es ge-
boten, eine Sperrklausel in Höhe von 2,5 % mit einer 
geringen Sperrwirkung in unserer Landesverfassung 
zu verankern.  

Ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei allen Frakti-
onen, die an dieser schwierigen und wichtigen Arbeit 
beteiligt waren, aber auch bei denen, die mitunter 
auch sehr kritisch unseren Weg im Gesetzgebungs-
verfahren begleitet haben. 

Präsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege Körf-
ges, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr 
Kollege Kern würde Ihnen gern eine Zwischenfrage 
stellen. 
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